
[image: image1.png]HOCHSCHULE

UUNCHEN



Lifelong Learning Program/ERASMUS   
         

 Anlage D
Annahmeerklärung       Hochschuljahr 200_ /__
Jede/r Studierende, der/die am LLP/ERASMUS-Programm der Europäischen Union teilnimmt und die dafür vorgesehene Förderung beantragen möchte, muss diese Erklärung vollständig ausfüllen. Eine Auszahlung der Förderung ist erst möglich, wenn Sie dieses Formular im  Bereich International Affairs an der Hochschule  München eingereicht haben.*

Name: ________________________________  Vorname(n): ____________________________________
Studiengang: __________________________   Matrikelnummer: _________________________________

Semesteradresse:_______________________________________________________________________
Telefon: ______________________________    Handy:___________________________________________

Auslandsadresse (wenn bekannt): _____________________________________________________________

Heimatadresse: ___________________________________________________________________________

                                                                 (Korrespondenzadresse während des Auslandsaufenthalts) 

Telefon: ____________________________________ 
e-mail: _______________________________________
Bankverbindung:________________________________________________________________________

Kontonummer:
__________________________
Bankleitzahl: ______________________________
Alter zu Beginn des Auslandsstudiums: __________
Geburtsdatum: _______________________

Staatsangehörigkeit: __________________________
Geschlecht
M  (
W  (
Fakultät: ________________________________

Abgeschlossene Semester zu Beginn des Auslandsaufenthaltes: ________

Angestrebter Abschluss an der Heimathochschule: ____________________________________________

Heimathochschule:
HOCHSCHULE MÜNCHEN

Code: D  MUNCHEN06
IC-Nr. der Heimathochschule:
28778-IC-4-1999-1-DE-ERASMUS-EPS-1


Studienniveau (F, S, T ) _________________ ( F = Bachelor od. Diplom (FH); S = Master; T = Promotion)

Gasthochschule: ___________________________________   Code: ______________(wird von HM ausgefüllt) BetreuerIn: ___________________________  Fakultät/Institut: ___________________________________
ECTS (European Credit Transfer System) wird angewandt:


ja (

nein (
Zu erreichende ECTS-Punkte (lt. Learning Agreement): ________________
Auslandsstudienaufenthalt (TT/MM/JJ) von: ____________  bis: ___________ Dauer in Monaten: ______

  davon Praktikum: (TT/MM/JJ)  von: ____________  bis: ___________
Teilnahme am Sprachkurs an der Heimathochschule
Ja  (
Nein  (
Teilnahme am Sprachkurs an der Gasthochschule
Ja  ( 
Nein  (
Unterricht in der Sprache des Gastlandes
Ja  (
Nein  (
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Besteht eine körperliche Behinderung, wenn ja, welcher Art? (Sondermittel Behindertenförderung)

________________________________________________________________________________________
Ich nehme die LLP/ERASMUS-Unterstützung an, die mir aus Mitteln der Kommission der 
Europäischen Union zur Verfügung gestellt wird, und ich verpflichte mich:

· vor Antritt des Aufenthaltes, spätestens aber einen Monat nach Ankunft im Gastland, ein Studienpro-gramm (Learning Agreement – Anlage B) mit meiner Heimat- und meiner Gasthochschule zu vereinbaren. Außerdem ist mir bekannt, dass Änderungen des ursprünglich festgelegten Studienprogramms durch ein aktualisiertes Learning Agreement zu dokumentieren sind;

· die Förderung ausschließlich zur Deckung von Kosten für Reise, Lebensunterhalt und Sprachvorbereitung zu verwenden, die mir im Rahmen des geplanten Auslandsstudienaufenthaltes entstehen;

· nach Beendigung meines Auslandsaufenthalts dem Bereich International Affairs eine Bescheinigung vorzulegen, in der die Durchführung des Studienprogramms bestätigt wird (Zeugnis/Notenbestätigung über die Ableistung der Kurse, die im Learning Agreement festgelegt wurden).

· dem Bereich International Affairs sofort nach Abschluss des Auslandsstudiums das „Certificate 
     of Departure“ mit der genauen Aufenthaltsdauer (Abreisebestätigung – Anlage E) zuzusenden (faxen);

· zwei Studierendenberichte über das Studium an der Gasthochschule (Anlage G+H) bis spätestens zwei Wochen nach Abschluss des Auslandsstudiums anzufertigen und im Bereich International Affairs einzureichen;

· selbst für ausreichenden Versicherungsschutz zu sorgen, da mit dem Programm keinerlei Versicherungsschutz verbunden ist; (Hinweis: Es besteht die Möglichkeit, auf eigene Kosten an der Gruppenversicherung des DAAD teilzunehmen. Kranken-/Unfall- und Haftpflichtversicherung sind inbegriffen. Nähere Auskünfte  beim DAAD, Versicherungsstelle Tel: 0228/882-294)
· während der Laufzeit des LLP/ERASMUS-Stipendiums keine Förderleistungen anderer Organisationen oder Behörden in Anspruch zu nehmen, die nicht mit der Hochschule München – Munich University of Applied Sciences - abgestimmt sind.

Ich erkläre mich damit einverstanden, das ERASMUS-Stipendium ganz  oder teilweise zurückzuzahlen, 
wenn ich den Auslandsaufenthalt nicht antrete, vorzeitig abbreche oder die hier genannten Verpflichtungen verletze. Mir ist bekannt, dass ein Anspruch auf einen vollen Förderungsmonat nur besteht, wenn mindestens 15 Tage lückenlos vor Ort verbracht wurden oder noch studienrelevante Tätigkeiten im Anschluss erbracht werden müssen.

Außerdem ist mir bekannt, dass jegliche Veränderungen der Angaben in der Annahmeerklärung unverzüglich schriftlich an die Hochschule München zu melden sind. 
Ich versichere ferner, dass ich bislang keine ERASMUS-Förderung erhalten habe (eine wiederholte Förderung im ERASMUS-Programm für dieselbe Aktivität  ist ausgeschlossen**). 

Zudem gebe ich mein Einverständnis dazu, dass mir durch den DAAD eine maschinell erstellte „Identifikationsnummer“ zugeteilt wird, die zur Berichterstattung des DAAD an die Europäische Kommission notwendig ist.

Ich bin damit einverstanden, dass meine private E-Mail-Adresse zu Zwecken der ERASMUS-Alumni-Vereinigung 
genutzt werden kann.   (
 ja              ( nein
Meine Persönliche E-Mail-Adresse lautet: _____________________________________
_______________________


_________________________________________

Ort und Datum




Unterschrift des/der Studierenden
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* Die Hochschule ist verpflichtet, personenbezogene Daten der ERASMUS-Geförderten zum Zweck der Erstellung der von der 
    EU-Kommission   geforderten Verwendungsnachweise an den DAAD/die EU-Kommission zu erheben und weiterzuleiten.

    Hierbei werden die Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) eingehalten.

** Ein Studierender kann nur einmal für ein ERASMUS-Studium (SMS) für maximal 12 Monate und einmal für  ein ERASMUS-Praktikum                 (SMP) für maximal 12 Monate gefördert werden: Wurde ein Studierender bereits einmal (mit oder ohne Zuschuss) in       SOKRATES/ERASMUS    bzw. in LEONARDO DA VINCI gefördert, kann er im ersten Fall noch eine Förderung für ein Auslands-         Praktikum (SMP) und im zweiten Fall für ein Auslandsstudium in ERASMUS (SMS) und zusätzlich jeweils noch einen Zuschuss für einen Masterstudiengang in ERASMUS-Mundus erhalten. Einem Studierenden, der bereits Zuschüsse zum Auslandsstudium (SMS)  und Auslandspraktikum (SMP) erhalten hat, kann nur noch ein Zuschuss zu ERASMUS-Mundus gewährt werden. Die Förderung ist auf  
maximal 24 Monate pro Studierendem begrenzt (inkl.   ERASMUS-Mundus).

Diese Kombination von Praktikum und Studium wird als eine SMS-Periode gewertet und wird von der entsendenden Hochschule als SMS finanziert. Dementsprechend können bei den Mitteln für die Organisation der Mobilität nur Mittel für Standard-OM in Anspruch 
genommen werden. Die auf diese Weise geförderten Studierenden können noch bis zu 12 Monte als ERASMUS-Praktikanten (SMP) 
gefördert werden.

Ein kombinierter Aufenthalt ist zwischen 3 und 12 Monaten möglich. Dabei ist die Kombination von z. B. einem Monat Praktikum mit zwei Monaten Studium eine erlaubte Variante. Bei dieser Kombination werden die 3 Monate als Studienaufenthalt (SMS) gewertet, und  somit ist das Förderkontingent für SMS (maximal 12 Monate ausgeschöpft. Es ist nur noch eine Praktika-Förderung (SMP) für maximal  12  Monate möglich. 
Bitte reichen Sie diese Annahmeerklärung bis 15. August für einen Aufenthalt im/ab dem Wintersemester und bis 15. Januar für einen Aufenthalt im Sommersemester im Bereich 

International Affairs ein! 

Wenn Sie die Erklärung bis zum Abgabezeitpunkt nicht vollständig ausfüllen können, dann senden Sie das Formular bitte ein zweites Mal, sobald Sie die fehlenden Angaben ergänzen konnten.

Hochschule München, International Affairs, Lothstr. 34, 80335 München

Tel +49 89 1265-1968, Fax +49 89 1265-1140, E-Mail: gabriele.gierstorfer@hm.edu







